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Erwägungen

E. 1.1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzung
gemäss Art. 95 f. BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes
wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Immerhin prüft es, unter Berücksichtigung der
allgemeinen Begründungspflicht der Beschwerde ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ),
grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht
geradezu offensichtlich sind. Es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche
Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor
Bundesgericht nicht mehr vorgetragen wurden ( BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254).

E. 1.2
Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der
Militär- oder Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden ( Art. 97 Abs. 2 und Art. 105
Abs. 3 BGG ).

E. 2
Streitig ist die Höhe der Invalidenrente und der Integritätsentschädigung. Die
Rechtsgrundlagen für die Beurteilung der Streitsache wurden im angefochtenen Entscheid
zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.

E. 2.1
Die Parteien sind sich darin einig, das der Versicherte als Folge des erlittenen Unfalls mit
tiefen Schnittverletzungen beider Vorderarme volar- und ulnarseits mit beidseits
ausgedehnter Durchtrennung der oberflächigen und tiefen Flexoren und rechts vollständiger
Durchtrennung des Nervus medianus und des Nervus ulnaris wie auch der Arteria ulnaris
und linksseitiger subtotaler Durchtrennung des Nervus medianus sowie den damit
verbundenen Restbeschwerden in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt und ihm die
angestammte Tätigkeit als Werkzeugmaschinist/CNC-Dreher nicht mehr zumutbar ist.
Vorinstanz und SUVA sind jedoch der Ansicht, dass ihm gestützt auf die in der Rehaklinik
X.________ durchgeführte Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit (EFL) vom 29.
Juni 2009 und den Ergebnissen der BEFAS (Schlussbericht vom 14. April 2011), sehr
leichte Tätigkeiten ohne wiederholten Einsatz der Hände (vorzugsweise Kontroll- und
Überwachungstätigkeiten oder Tätigkeiten mit Instruktionsaufgaben) sowie
behinderungsgerechte Verkaufs- und Beratungstätigkeiten, bei denen keine länger
dauernden manuellen Arbeitseinsätze und insbesondere keine grösseren manuellen
Kraftaufwendungen nötig seien, ganztags zumutbar sind.

E. 2.2



Entgegen dem Einwand des Beschwerdeführers, der eine 100%ige Arbeitsfähigkeit in einer
leichten Tätigkeit bestreitet und nur noch Arbeiten in einem geschützten Rahmen als
zumutbar erachtet, gestattet das umschriebene Zumutbarkeitsprofil bei vollzeitlicher
Tätigkeit einen nur leicht belastenden Einsatz der Hände wie bei Kontroll- und
Überwachungsaufgaben oder wie bei (im BEFAS Schlussbericht erwähnten)
behinderungsgerechten Verkaufs- und Beratungstätigkeiten, wobei der Versicherte eine
berufliche Integration als Autoverkäufer angestrebt habe, was aus medizinischer Sicht
uneingeschränkt unterstützt wurde. Es kann daher nicht gesagt werden, die gegebene
Restarbeitsfähigkeit sei auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt nicht verwertbar. Das gilt
auch unter Berücksichtigung des Alters und der gegebenen kognitiven Ressourcen, zumal
der Versicherte eine Ausbildung als Werkzeugmaschinist (heute Mechapraktiker) abschloss
und über viele Jahre als Werkzeugmaschinist/CNC-Dreher tätig war. Überdies gelangte Dr.
med. H.________, Spezialarzt für Neurologie FMH, der den Versicherten auf Zuweisung
des Dr. med. R.________, Leitender Arzt Handchirurgie, Spital Y.________, mehrfach
konsiliarisch untersuchte, zum Schluss, dass der Versicherte aufgrund der vorhandenen
Potenziale zu einer recht guten sensomotorischen Leistung der Hände und Finger fähig sein
sollte (Bericht vom 25. August 2010).

Mit dem kantonalen Gericht ist festzuhalten, dass ausreichend realistische
Betätigungsmöglichkeiten bestehen. Soweit der Beschwerdeführer rügt, das kantonale
Gericht habe in Verletzung der Begründungspflicht die zumutbare Restarbeitsfähigkeit zu
wenig konkretisiert, ist ihm entgegenzuhalten, dass nach der Rechtsprechung an die
Konkretisierung von Arbeitsgelegenheiten und Verdienstaussichten nicht übermässige
Anforderungen gestellt werden dürfen. Die Sachverhaltsabklärung hat nur soweit zu gehen,
dass im Einzelfall eine zuverlässige Ermittlung des Invaliditätsgrades gewährleistet ist (vgl.
u.a. SVR 2008 IV Nr. 62 S. 203 E. 5.1 mit Hinweis, 9C_830/2007; Urteil U 521/06 vom 22.
November 2006; 2003 IV Nr. 11 S. 31 E. 2.5, I 761/01). SUVA und Vorinstanz waren daher
nicht gehalten, die im Einzelnen zumutbaren Verweistätigkeiten näher aufzuzeigen, welche
mit dem Verweis auf die Hände leicht belastende Kontroll-/Überwachungsaufgaben sowie
Verkaufs- und Beratungstätigkeiten ohne länger dauernde manuelle Arbeitseinsätze
hinreichend konkretisiert wurden. Dass die SUVA nicht die interne Dokumentation über
Arbeitsplätze (DAP), sondern die statistischen Werte der schweizerischen
Lohnstrukturerhebung (LSE) zur Bestimmung des Invalideneinkommens heranzog, lässt -
entgegen den Einwendungen des Beschwerdeführers - keine Rückschlüsse auf fehlende
zumutbare Verweisungstätigkeiten auf dem ihm zur Verfügung stehenden ausgeglichenen
Arbeitsmarkt zu ( Art. 16 ATSG ; BGE 134 V 64 E. 4.2.1 S. 70 f.; 110 V 273 E. 4b S. 276),
der auf jeden Fall, trotz körperlicher Einschränkung, noch ein genügend breites Spektrum
erwerblicher Betätigung offenhält.

E. 2.3
In den LSE werden je nach persönlicher Qualifikation des Arbeitnehmers vier
Anforderungsniveaus von Tätigkeiten unterschieden. Der Beschwerdeführer verfügt zwar
über eine abgeschlossene zweijährige Ausbildung zum Werkzeugmaschinist und arbeitete
jahrelang als CNC-Dreher. Der Einstufung im Anforderungsniveau 3, wofür Berufs- und
Fachkenntnisse vorausgesetzt werden, steht aber entgegen, dass er diese spezifischen
Kenntnisse in Anbetracht des noch zumutbaren Tätigkeitsspektrums, welches gerade den
erlernten Beruf ausschliesst, nicht direkt einbringen kann und nur noch sehr leichte,
leidensadaptierte Tätigkeiten in Betracht fallen. Soweit die Vorinstanz unter Verweis auf



die behauptete Führungserfahrung ("quasi Abteilungsleiter") und die im BEFAS-Bericht
vom 14. April 2011 erwähnten PC-Anwenderkenntnissen Tätigkeiten im
Anforderungsniveau 3 als möglich erachtet, kann ihr nicht gefolgt werden. Dass der
Versicherte tatsächlich in einer Führungsfunktion tätig gewesen war, findet in den weiteren
Akten keine Stütze; ebenso wenig finden sich Hinweise über qualifizierte PC-Kenntnisse.
Ungeachtet der Frage, ob aus statistischer Sicht die Einkommensberechnung anhand des
arithmetischen Mittels von verschiedenen Medianwerten überhaupt richtig sein kann (vgl.
Urteil 8C_192/2013 vom 16. August 2013 E. 7.2), rechtfertigen die vorliegenden Umstände
vielmehr, das Anforderungsniveau 4 als massgebliche Stufe heranzuziehen.

E. 2.4.1
Der statistische Durchschnittslohn betrug gemäss der LSE 2010, Tabelle TA1 (S. 26), für
Männer im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) bei 40
Wochenarbeitsstunden monatlich Fr. 4'901.-. Umgerechnet auf die betriebsübliche
wöchentliche Arbeitszeit "Total" von 41,6 Stunden im Jahre 2010 (vgl. Staatssekretariat für
Wirtschaft, Die Volkswirtschaft, 10-2012, S. 94 Tabelle B9.2) ergibt sich für das Jahr 2010
(Rentenbeginn; BGE 128 V 174 , 129 V 222) ein monatliches Einkommen von Fr. 5'097.-
beziehungsweise ein Jahreslohn von Fr. 61'164.50.

E. 2.4.2
Die Frage, ob eine Herabsetzung des statistischen Lohnes wegen besonderer Umstände
(aufgrund der Behinderung der versicherten Person oder aus anderen Gründen) angezeigt
ist, ist eine vom Bundesgericht frei überprüfbare Rechtsfrage. Demgegenüber ist die Frage
nach der Höhe des (im konkreten Fall grundsätzlich angezeigten) Leidensabzuges eine
typische Ermessensfrage, deren Beantwortung letztinstanzlicher Korrektur nur mehr dort
zugänglich ist, wo das kantonale Gericht das Ermessen rechtsfehlerhaft ausgeübt hat, also
Ermessensüberschreitung, -missbrauch oder -unterschreitung vorliegt ( BGE 137 V 71 E.
5.1 S. 72); für die Belange der Unfallversicherung: Urteile 8C_701/2008 vom 12. Juni 2009
E. 4.2.2 und 8C_664/2007 vom 14. April 2008 E. 8.1; je mit Hinweisen).

In Berücksichtigung der leidensbedingten Einschränkungen und den darauf
zurückzuführenden besonderen Anforderungen an einen Arbeitsplatz hat die SUVA den
höchstmöglichen Abzug vom Tabellenlohn von 25 % vorgenommen, was nicht zu
beanstanden ist. Bei einem 25%igen Abzug ergibt sich ein Invalideneinkommen von Fr.
45'873.40. Verglichen mit dem unbestritten gebliebenen Valideneinkommen von Fr.
78'000.- resultiert ein Invaliditätsgrad von 41 % ( BGE 130 V 121 ).

E. 3
Bezüglich der auf der Basis einer Integritätseinbusse von 30,5 % festgelegten
Integritätsentschädigung entsprechen die Schlussfolgerungen der Vorinstanz dem Gesetz,
der Verordnung und den anwendbaren Richtlinien. Dr. med. K.________, Facharzt für
Orthopädische Chirurgie, hat mit seiner Einschätzung vom 14. Juli 2009, wonach infolge
der erlittenen beidseitigen Vorderarmverletzungen mit Nervendurchtrennung und den
bestehenden diffusen Schmerzen sowie persistierenden Sensibilitätsstörungen insbesondere
der rechten Hand (vgl. auch Tabelle 3 der von der Schweizerischen
Unfallversicherungsanstalt herausgegebenen Richtlinien betreffend Integritätsschaden bei
einfachen und kombinierten Finger- Hand- und Armverlusten; zur Bedeutung dieser
sogenannten Feinraster: BGE 124 V 29 E. 1c S. 32 f., 209 E. 4a/cc S. 211 und RKUV 2004
Nr. U 514 S. 416, E. 5.1, U 134/03), den konkreten unfallkausalen Verhältnissen



vollumfänglich Rechnung getragen. Unter Einbezug des Abschlussberichts des
behandelnden Chirurgen Dr. med. R.________ (vom 9. Juni 2009) begründete er
nachvollziehbar, weshalb er rechtsseitig im Quervergleich zur Tabelle 3 den halben
Handwert und linksseitig 1/3 des Handwerts annahm. Der Beschwerdeführer bringt keine
triftigen Gründe vor, die ein abweichendes Ergebnis zu rechtfertigen vermöchten. Soweit er
von einer beinahe gebrauchsunfähigen rechten Hand ausgeht, steht dies im klaren
Widerspruch zu den medizinischen Akten, wobei die SUVA in ihrer vorinstanzlichen
Vernehmlassung vom 5. Oktober 2011 zutreffenderweise anführte, dass sich die
medizinische Situation beider Hände nach erfolgter Beurteilung des Integritätsschadens
durch Dr. med. K.________ erfreulicherweise noch verbessert hat. Der Neurologe Dr. med.
H.________ ging in seinem Bericht vom 25. August 2010 von nicht mehr eindrücklichen
Befunden mit recht guter sensomotorischer Leistung der Hände und Finger aus. Bei der
konkreten Bestimmung des Integritätsschadens wurde nach dem Gesagten das Ermessen,
welches bei der Festsetzung des Integritätsschadens mitspielt, in Berücksichtigung der
medizinischen Akten, die keine eine höhere Entschädigung rechtfertigende Hinweise
enthalten, rechtsfehlerfrei ausgeübt, zumal die erlittenen Beeinträchtigungen nicht exakt
einem in der Tabelle aufgeführten Integritätsschaden entsprechen. Eine Gewichtung, wie
sie der Beschwerdeführer vornehmen will, drängt sich keineswegs auf, weshalb die
Beschwerde in diesem Punkt abzuweisen ist.

E. 4
Das Verfahren ist kostenpflichtig ( Art. 65 BGG ). Der Beschwerdeführer, der eine höhere,
ganze Rente beantragte, obsiegt bei diesem Ergebnis teilweise. Die Gerichtskosten sind
daher anteilsmässig zu verlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Die SUVA hat für das
bundesgerichtliche Verfahren eine reduzierte Parteientschädigung auszurichten ( Art. 68
Abs. 1 BGG ). Entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Prozesses wird das
kantonale Gericht über die Entschädigungsfolgen im vorangegangenen Verfahren neu
befinden ( Art. 67 BGG ).
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